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 Veröffentlicht am 09.02.1962

Norm

ABGB §1304 A

Rechtssatz

Auf die Frage des etwaigen eigenen Verschuldens des Verletzten ist zwar nicht von Amts wegen einzugehen; es ist aber

nicht erforderlich, dass der Beklagte das Mitverschulden des Klägers ausdrücklich geltend macht; es genügt, wenn sich

dem Vorbringen des Beklagten entnehmen lässt, dass damit ein Verschulden des Verletzten behauptet wird.
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jedoch kein ausreichender Mitverschuldenseinwand. (T3)
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